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Die neue Ausbildungsverordnung der
Metallberufe, die von Sachverständi-

gen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
unter Federführung des BIBB erarbeitet
wurde, ersetzt die seit 1987 geltenden
Vorschriften der Metallberufe in der mit ca.
100.000 Lehrlingen ausbildungsstärksten
Berufsgruppe in Deutschland. Bedenkt
man, dass die Strukturen der Metallausbil-
dung denen der industriellen Elektroberu-
fe und auch der umwelttechnischen Beru-
fe entsprechen, so sind damit die für die
Versorgungswirtschaft wichtigen techni-
schen Berufsbilder innerhalb von zwei
Jahren modernisiert worden. Neben der
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
und dem Elektroniker für Betriebstechnik
ist der Anlagenmechaniker mit dem Ein-
satzgebiet Rohrsystemtechnik eine weite-
re Säule bei den technischen Berufen in
der Energie- und Wasserversorgung. 

Anforderungen an die Berufs-
ausbildung
Von den Facharbeitern werden heute ho-
he innerbetriebliche Anpassungsleistun-
gen gefordert. Sie müssen sich in Teams
einfügen, sich permanent weiterbilden, ih-
re Interaktionen mit Mitarbeitern, Vorge-
setzten und Kunden verändern, sich an
neue Technologien gewöhnen. Durch fla-
chere Hierarchien werden zunehmend
Kontroll- und Steuerungsfunktionen dem
Facharbeiter und dem Team übertragen.
Vom zukünftigen Facharbeiter wird die
Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher
Belange und Kundenorientierung inner-
halb seines Aufgabenbereiches erwartet,
wobei auch interne Leistungsabnehmer
den Status von Kunden haben. Damit sich
die Betriebe auf gut ausgebildete Fachar-
beiter stützen können, ist eine Flexibilisie-

Neuordnung der industriellen Metall-
berufe: Stadtwerke Würzburg starten

B e r u f s b i l d u n g

Nachdem 2002 die Umwelttechnik- und 2003 die Elektroberufe neu verordnet wurden, trat

zum 1. August 2004 die Neuordnung der industriellen Metallberufe in Kraft. Mit dem Anla-

genmechaniker im Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik steht den Versorgungsunternehmen ein

moderner Ausbildungsberuf für die Netztechnik zur Verfügung.

rung der Berufsausbildung erforderlich.
Dies ist nur zu erreichen, wenn die zukünf-
tigen Facharbeiter nicht nur unter Lehr-
werkstattbedingungen ausgebildet wer-
den, sondern auch in konkreten Arbeits-
prozessen. Mit breit angelegten, offenen
Qualifikationsprofilen können die Ausbil-
dungsinhalte flexibel an die dynamische
Entwicklung der betrieblichen Geschäfts-
felder angepasst werden. Auf diese Weise
wird den Betrieben und Auszubildenden
ein hohes Maß an beruflicher Mobilität und
Aktualität ermöglicht (Abb.1).

Einsatzgebiete anstatt Fach-
richtungen
Kennzeichen der neuen Berufe ist das Ler-
nen und Arbeiten in Geschäftsprozessen.
Der damit verbundene Wegfall der starren
Fachrichtungen zu Gunsten einer Ausbil-
dung in betrieblichen Einsatzgebieten er-
laubt mehr Nähe zu den Geschäftsfeldern in
den Unternehmen. Das bedeutet beim An-
lagenmechaniker, der in der Energie- und
Wasserversorgung eingesetzt wird, den
Wegfall der Fachrichtung Versorgungstech-

nik bei gleichzeitiger Einführung des Ein-
satzgebietes Rohrsystemtechnik. Die Ein-
satzgebiete werden vom Ausbildungs-
betrieb festgelegt. Weitere als die vorgege-
benen Einsatzgebiete können benannt
werden, wenn darin die festgelegten Kern-
und Fachqualifikationen vermittelt werden.
So kann auch ein Einsatzgebiet Mehrspar-
tennetztechnik festgelegt werden, in dem
eine gleichzeitige Ausbildung in der Netz-
technik der Gas- und Stromversorgung
erfolgt. Zu den vorgegebenen Einsatzge-
bieten beim Anlagenmechaniker gehören:

• Anlagenbau,
• Apparate- und Behälterbau,
• Instandhaltung,
• Rohrsystemtechnik,
• Schweißtechnik.

Kern- und Fachqualifikationen
Um die flexible Einsatzmöglichkeit der Ar-
beitnehmer innerhalb der Unternehmen
und ihre berufliche Mobilität zwischen Be-
rufen, Betrieben, Branchen und Wirt-
schaftszweigen der Metallindustrie zu be-

Abb. 1: Ausbildungsstrukturen
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günstigen, werden über die Dauer von 21
Monaten (50 Prozent der Ausbildungszeit)
gemeinsame Qualifikationen – die so ge-
nannten Kernqualifikationen – für alle fünf
industriellen Metallberufe definiert. 

• Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,
• Aufbau und Organisation des Ausbil-

dungsbetriebes,
• Sicherheit und Gesundheitsschutz bei

der Arbeit,
• Umweltschutz,
• Betriebliche und technische Kommuni-

kation,
• Planen und Organisieren der Arbeit,

Bewerten der Arbeitsergebnisse,
• Unterscheiden, Zuordnen und Hand-

haben von Werk- und Hilfsstoffen,
• Herstellen von Bauteilen und Baugruppen,
• Warten von Betriebsmitteln,
• Steuerungstechnik,
• Anschlagen, Sichern und Transportieren,
• Kundenorientierung.

Der Anteil der berufsspezifischen Fach-
qualifikationen, die den Einzelberufen ihr
Profil geben, beträgt ebenfalls 50 Prozent
der Ausbildungszeit. Dies sind beim Anla-
genmechniker:

• Bearbeiten von Aufträgen,
• Herstellen und Montieren von Bautei-

len und Baugruppen,
• Instandhaltung; Feststellen, Eingrenzen

und Beheben von Fehlern und Störun-
gen,

• Bauteile und Einrichtungen prüfen,
• Geschäftsprozesse und Qualitätssiche-

rungssysteme im Einsatzgebiet.

Fach- und Kernqualifikationen werden
über den gesamten Ausbildungszeitraum
verzahnt miteinander vermittelt. Im ersten
Ausbildungsjahr ist naturgemäß der Anteil
der Kernqualifikationen am größten. Es
werden die Grundlagen des Berufes im
Rahmen einfacher Arbeitsaufgaben/-pro-
zesse erlernt. Im Laufe der Ausbildung
nimmt der Anteil berufsspezifischer Fach-
qualifikationen durch immer komplexer
werdende Arbeitsaufgaben zu.

Zeitrahmenmethode statt zeit-
licher Richtwerte 
In der Ausbildungsordnung ist die sachli-
che und zeitliche Gliederung zum ersten
Mal getrennt ausgewiesen. In der neuen
zeitlichen Gliederung sind zehn Zeitrah-
men gebildet worden, die in sich geschlos-
sene, meist aufeinander aufbauende be-
rufliche Arbeitshandlungen (z.B. „Herstel-
len von Einzelteilen“, „Inspizieren und
Warten“, „Automatisieren“ usw.) darstellen.

In den Zeitrahmen werden die dazu erfor-
derlichen Lerninhalte aus den Kern- und
den Fachqualifikationen zusammengeführt
und mit zeitlichen Richtwerten versehen.
Diese Methode bietet den Vorteil, die Ver-
knüpfungen zwischen Qualifikationen aus
den unterschiedlichen Berufsbildpositio-
nen 1 bis 17 abbilden zu können. Eine von
dem Ausbildungsrahmenplan abweichen-
de sachliche und zeitliche Gliederung des
Ausbildungsinhaltes ist zulässig, soweit
betriebspraktische Besonderheiten die
Abweichung erfordern (Tab. 1).

Prozessbezogene Inhalte statt
reiner Technikfelder
Entsprechend der Prozessorganisation
der Betriebe orientieren sich auch Aus-
bildungsberufe, Ausbildungsinhalte und
Qualifikationserwerb nicht mehr an den
abstrakten Technikfeldern, sondern an-
hand der im Betrieb durchzuführenden
Arbeits- und Geschäftsprozesse. Die Aus-
bildungsverordnung führt dazu im Para-
graphen 3 aus: „Die in dieser Verordnung
genannten Fertigkeiten und Kenntnisse
(Qualifikationen) sollen prozessbezogen
vermittelt werden.“ Dies beinhaltet nicht
nur die Kenntnis der Vorgänge im eigenen
Arbeitsbereich, sondern auch den Über-
blick über vor- und nachgelagerte Pro-
duktionsbereiche sowie die reibungslose
Kommunikation mit diesen, einschließlich
der für die Qualitätssicherung erfor-
derlichen Dokumentationen. In der Be-
rufsbildposition „Geschäftsprozesse und
Qualitätssicherungssysteme im Einsatz-
gebiet“ ist zusammenfassend ein voll-
ständiger Arbeitsprozess abgebildet, in
den alle oben genannten Elemente und
Teilschritte integriert aufgenommen wur-
den (Abb. 1).

Schulische Lernfelder synchroni-
siert mit betrieblichen Zeitrahmen
Parallel zur Entwicklung der Ausbildungs-
ordnung wurden durch den Rahmenlehr-
planausschuss der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) die Rahmenlehrpläne für die
industriellen Metallberufe erarbeitet. Enge,
starre inhaltliche Vorgaben der bestehen-
den Ausbildungsordnungen und Lehrplä-
ne, die technische Innovationen nicht im
erforderlichen Umfang berücksichtigen
konnten, wurden durch qualifikations- und
kompetenzbeschreibende Pläne ersetzt.

Das Lernfeld auf der schulischen Seite
stellt dabei eine didaktische Transforma-
tion der beruflichen Handlungsfelder auf
der Ebene des schulischen Unterrichts
dar. Die Lernfelder bilden damit exempla-
rische berufliche Handlungen ab und sind
aus einem typischen beruflichen Arbeits-
teilprozess abgeleitet. 

Die Zuordnung von betrieblichen Zeitrah-
men zu schulischen Lernfeldern veran-
schaulicht deutlich, wie intensiv beide
Ordnungsmittel aufeinander abgestimmt
wurden. Neben den Inhalten der Zeitrah-
men und Lernfelder musste auch eine
zeitliche Abstimmung erfolgen. Dabei galt
es insbesondere, die Inhalte der ersten 18
Monate abzugleichen. 

Gestreckte Abschlussprüfung 
Die Neugestaltung der Prüfung erfolgt im
Rahmen einer „gestreckten Abschluss-
prüfung“: Die bisherige „Zwischenprüfung“
wird dabei zum ersten Teil der Abschluss-
prüfung, das heißt, es wird vor dem Ende
des zweiten Ausbildungsjahres mit den
Ausbildungsinhalten der ersten 18 Monate
eine Prüfung abgenommen, deren Teiler-

Tabelle 1: Tabelle des betrieblichen Zeitrahmens
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- 1210Prozessorientierte Auftragsbearbeitung im 
Einsatzgebiet

10

- 64Herstellen von druckbeaufschlagten Teilen 8

- 21Einrichten und Umrüsten von technischen 
Systemen

9

- 42Inspizieren und Warten von Anlagenteilen6

- 43Instandsetzen oder Ändern von Anlagenteilen7

1-3Warten von Betriebsmitteln3

Herstellen von Rohrformstücken und 
Rohrleitungen

4

Herstellen, Montieren und Demontieren
von Anlagenteilen

5

4-6

4-6

Herstellen von Baugruppen2

Herstellen von Bauteilen1

BenennungZeit-
rahmen

Monate im Ausbildungsjahr

1 2 3/4
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gebnis mit 40 Prozent in das Gesamter-
gebnis der Prüfung einfließt. Der zweite Teil
wird, wie bisher üblich, vor dem Ende der
Ausbildungszeit durchgeführt. Diese „ge-
streckte“ Prüfung wird über eine Erpro-
bungsverordnung nach Paragraph 28
Abs. 3 Berufsbildungsgesetz mit einer Be-
fristung von fünf Jahren geregelt, da das
Berufsbildungsgesetz bislang eine Zwi-
schenprüfung als Regelfall vorsieht. In der
anstehenden Novellierung des BBiG ist
vorgesehen, die „gestreckte“ Abschluss-
prüfung als gleichwertige Alternative zur
herkömmlichen Prüfung anzubieten.

Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf
die im Ausbildungsrahmenplan formulier-
ten Kern- und Fachqualifikationen sowie
auf den im Berufsschulunterricht vermittel-
ten Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich ist. Die Abschlussprü-
fung besteht aus den Prüfungsbereichen

• Arbeitsauftrag,
• Auftrags- und Funktionsanalyse,
• Fertigungstechnik sowie
• Wirtschafts- und Sozialkunde.

Im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag wählt
der Ausbildungsbetrieb zwischen den Prü-
fungsvarianten „betrieblicher Auftrag“ oder
„praktische Aufgabe“. Für die Variante
„praktische Aufgabe“ werden von überre-
gionalen Prüfungsaufgabenerstellungsaus-
schüssen (i. d. R. PAL) Aufgaben erarbeitet. 

Wenn eine nennenswerte Anzahl von Un-
ternehmen eine regionale Aufgabenstel-
lung für erforderlich hält, können diese
Aufgaben auch dezentral erstellt werden.
Sie müssen jedoch gleichwertig sein. Ob-
jektivität und Chancengleichheit müssen
bei allen Varianten sichergestellt sein. 

Bei der Variante „betrieblicher Auftrag“ soll
der Prüfling in höchstens 21 Stunden ei-
nen betrieblichen Auftrag durchführen und
mit praxisbezogenen Unterlagen doku-
mentieren sowie darüber ein Fachge-
spräch von höchstens 30 Minuten führen.
Das Fachgespräch wird auf der Grundlage
der praxisbezogenen Unterlagen des be-
arbeiteten betrieblichen Auftrages geführt.
Unter Berücksichtigung der praxisbezoge-
nen Unterlagen sollen durch das Fachge-
spräch die prozessrelevanten Qualifikatio-
nen im Bezug zur Auftragsdurchführung
bewertet werden. 

Dem Prüfungsausschuss ist vor der
Durchführung des Auftrages die Aufga-
benstellung einschließlich eines geplanten
Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung
vorzulegen.

Bei der Variante „praktische Aufgabe“ soll
der Prüfling in höchstens 18 Stunden eine
praktische Aufgabe vorbereiten, durch-

führen, nachbereiten und mit aufgaben-
spezifischen Unterlagen dokumentieren
sowie darüber ein begleitendes Fachge-
spräch von höchstens 20 Minuten führen.
Die Durchführung der praktischen Aufga-
be soll dabei sieben Stunden betragen.
Durch Beobachtungen der Durchführung
der praktischen Aufgabe, die aufgaben-
spezifischen Unterlagen und das Fachge-
spräch sollen die prozessrelevanten Qua-
lifikationen im Bezug zur Durchführung der
praktischen Aufgabe bewertet werden.

In den schriftlichen Prüfungsbereichen
Auftrags- und Funktionsanalyse und Ferti-
gungstechnik (je 120 Minuten) wird nicht
mehr fachsystematisch (Technologie, Ma-
thematik etc.) geprüft, sondern es werden
praxisbezogene, handlungsorientierte Auf-
gabenstellungen bearbeitet. 

Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und So-
zialkunde soll der Prüfling in höchstens 60
Minuten praxisbezogene handlungsorien-
tierte Aufgaben bearbeiten und dabei zei-
gen, dass er allgemeine wirtschaftliche
und gesellschaftliche Zusammenhänge der
Berufs- und Arbeitswelt darstellen und be-
urteilen kann (Abb. 2).

Übergangsregelungen 
Die neuen industriellen Metallberufe sind
am 1. August 2004 in Kraft getreten. Im
Herbst 2004 kann dann nach neuen Vor-
schriften ausgebildet werden. Von diesem
Regelfall gibt es folgende Ausnahmen:

• Ausbildungsbetrieb und Auszubildender
können vereinbaren, dass in diesem
Jahr noch Ausbildungsverhältnisse in
den alten Berufen begonnen werden. 

• Bereits bestehende Ausbildungsverträ-
ge in den alten Ausbildungsberufen

Abb. 2: Gestreckte Abschlussprüfung
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Kernpunkte der Neuordnung industrieller Metallberufe

• Berufe für die Herstellung von industriellen Produkten, Maschinen, Werkzeugen,
Anlagen und Konstruktionen in Einzel- und Serienfertigung

• Berufsprofile – ausgerichtet an betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen mit
spezifischen Industriedienstleistungen

• Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre
• Ausbildung entsprechend betrieblicher Schwerpunkte in Einsatzgebieten
• Berufsschulunterricht in Lernfeldern, die sich an konkreten beruflichen Aufgaben-

stellungen und Handlungsabläufen orientieren
• „Gestreckte“ Abschlussprüfung mit zwei Prüfungsteilen

- Teil 1 nach 18 Monaten
- Teil 2 am Schluss der Ausbildung

• betrieblicher Auftrag oder überbetrieblich entwickelte praktische Aufgabe im Teil 2
der Abschlussprüfung –Auswahlentscheidung durch den Ausbildungsbetrieb

Quelle: Westpfahl, BiBB, BWP 4/2004
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können auf die neuen Ausbildungsbe-
rufe umgestellt werden, wenn zum
Umstellungszeitpunkt noch keine Zwi-
schenprüfung abgelegt wurde. 

Trotz des engen Zeitrahmens haben sich
die Stadtwerke Würzburg dazu entschlos-
sen, sofort mit der Ausbildung der Anla-
genmechniker nach der neuen Verord-
nung zu starten. Da auch Elektroniker
nach der neuen Verordnung der industriel-
len Elektroberufe ausgebildet werden,
können dort gemachte Erfahrungen über-
tragen werden.

Fazit
Um im nationalen und internationalen
Wettbewerb mithalten zu können, müssen
die Facharbeiter nicht nur umfassendes
Fachwissen, sondern auch Erfahrungs-
wissen, das sich auf den konkreten Ar-
beits- und Geschäftsprozess bezieht, ein-
bringen. Die neuen Ausbildungsverord-
nungen bieten die Möglichkeit, über die
fachlichen Kompetenzen hinaus persönli-
che Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung zu entwickeln, die eine umfas-
sende berufliche Handlungskompetenz
begründet. Den Auszubildenden, die auf
Grund des demografischen Rückgangs in

den nächsten Jahren zu einem begehrten
Gut werden, wird eine zukunftsorientierte
Ausbildung geboten, die umfangreiche
Gestaltungspotenziale und Karrierechan-
cen bietet. Die für die Energie- und Was-
serversorgung wichtigen drei Berufe, die
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik,
der Elektroniker für Betriebstechnik und
jetzt der Anlagenmechaniker, Einsatz-
gebiet Rohrsystemtechnik, haben die von
modernen Ausbildungsberufen geforderte
Ausrichtung mit der notwendigen Aus-
gestaltung durch die Betriebe. Sie bilden
gleichzeitig die einschlägigen Berufe für
die Aufstiegsfortbildung zum Wassermeis-
ter, Netzmeister Handlungsfeld Wasser
oder Netzmeister Handlungsfeld Gas.

Bedingt durch die Neuverordnung der
Ausbildungsberufe werden die Verordnun-
gen bzw. Rechtvorschriften für die Meis-
terprüfungen zurzeit ebenfalls erarbeitet
und 2005 verabschiedet werden. Damit
sind alle einschlägigen Verordnungen für
die Aus- und Fortbildung von Facharbei-
tern und Meistern im Energie- und Was-
serfach in der Zeit von 2002 bis 2005 neu
verfasst worden. Dies ist ein Beweis für
eine anpassungsfähige Berufsbildung im
dualen System. 
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